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Name, Anschrift / TÖB       Anlage    zu TOP                                                                          
Kreis Viersen  
Amt für Bauen Landschaft und Planung                                                                T01 
60/1 – Abteilung Kreisentwicklung 
Rathausmarkt 3                                                                                                            
41747 Viersen 
                  
Ihr Zeichen: 60/1-60.26.29 
Schreiben vom 20.07.2023 
 
STELLUNGNAHME: 
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BESCHLUSSVORSCHLAG: 
 
Technischer Umweltschutz – Wasserrecht 
Niederschlagswasser 
Die Hinweise auf  
- die schadfreie Ableitung des Niederschlagswassers,  
- die Erfüllung der Anforderungen zur Beseitigung von Niederschlagswasser nach § 55 (2) 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 44 Landeswassergesetz (LWG),  
- das Einbringen und Einleiten von Stoffen in ein Gewässer nach § 9 WHG, die Beachtung 
der Niederschlagswasserbeseitigung gemäß § 51a des Landeswassergesetzes (RdErl. d. 
Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 18.05.1998) und der 
Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren (RdErl. d. 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
26.05.2004),  
- das Erfordernis zur Beantragung einer Genehmigung nach § 57 Abs. 2 LWG bei der 
unteren Wasserbehörde für die Errichtung und den Betrieb einer 
Abwasserbehandlungsanlage, die nicht unter § 60 Abs. 3 WHG fällt  
- das Vorgehen bei einer Grundwasserabsenkung 
werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet. 
 
Wasserschutzzone 
Der Hinweis auf die Lage des Plangebietes innerhalb der geplanten Zone III B im 
Einzugsbereich der Trinkwassergewinnungsanlage Krefeld II „Forstwald“ ist bereits im 
Textteil zum Bebauungsplan berücksichtigt. 
 
Technischer Umweltschutz – vorsorgender Bodenschutz 
Der Hinweis, dass laut Kartenwerk keine schutzwürdigen Böden vorliegen wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Infektions- und Umwelthygiene 
Die Empfehlungen zu den Schallschutzmaßnahmen sind im Textteil zum Bebauungsplan 
festgesetzt und somit zwingend zu beachten. Der Hinweis auf die Lage des Plangebietes 
innerhalb der geplanten Zone III B im Einzugsbereich der Trinkwassergewinnungsanlage 
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Krefeld II ist ebenfalls im Textteil zum Bebauungsplan berücksichtigt und damit verbundene 
Restriktionen dementsprechend zu beachten. 
Der Hinweise auf die Beachtung der konsequenten Umsetzung der Klimaschutzziele (u.a. 
CO2 neutrale Bauweise, Begrünung, Hitzeschutz) des Klimaschutzgesetztes NRW im 
Rahmen der Bauplanung wird an den Vorhabenträger weitergeleitet. 
 
Bevölkerungsschutz - Brandschutz 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet. 
 
Die vorgebrachten Stellungnahmen werden - nach Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander - somit berücksichtigt. 
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Name, Anschrift / TÖB                        Anlage    zu TOP 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Niederrhein                                                                       T27 
Breitenbachstr. 90 
41065 Mönchengladbach 
 
Schreiben vom 12.07.2023               
 
STELLUNGNAHME: 
ich verweise auf meine Stellungnahme vom 22.10.2021. Diese ist weiterhin zu 
berücksichtigen. Ferner sind folgende Punkte zu beachten:  
 
Die Entwässerung der Landesstraße ist zu gewährleisten.  
 
Sollten hierzu Maßnahmen aufgrund der neuen Flächennutzung erforderlichen werden, 
gehen diese nach Verursacherprinzip zu Lasten der Stadt. Die vorgenannten Maßnahmen 
sind mit der Straßenbauverwaltung und den Wasserbehörden abzustimmen.  
 
Sind Lärmschutzanlagen entlang der von hier betreuten Straßen geplant so sind 
entsprechende Planunterlagen nebst statischen Nachweisen, zur Genehmigung beim 
Landesbetrieb Straßenbau vorzulegen. Wartungsarbeiten und Bauwerkskontrolle der 
Lärmschutzwand sind vom Grundstück aus durchzuführen, und können nicht vom 
Grundstück der Landesstraße aus erfolgen, daher sind entsprechende Wartungswege auf  
dem Grundstück selbst vorzuhalten. Zur Befestigten Fahrbahnkannte ist ein Mindestabstand 
von 4,50 m einzuhalten sowie mind. 1,0 m von der Grundstückgrenze der Straße. 
 
Schreiben vom 22.10.2021  
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BESCHLUSSVORSCHLAG: 
 
Die Stellungnahme wurde bereits im Rahmen der ersten Auslegung an den Vorhabenträger 
zur Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW weitergeleitet.  
 
Die Entwässerung und die Lage der Lärmschutzwand wurden daraufhin vom Vorhabenträger 
mit dem Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfahlen abgestimmt und im 
Bebauungsplanverfahren abgewägt.  
 
Die vorgebrachte Stellungnahme wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander - somit berücksichtigt.      
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Name, Anschrift / TÖB                        Anlage    zu TOP 
N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij 
Afd. UTPA          T41 
Postbus 490                                                                        
3190 AK HOOGVLIET 
Nederland 
 
Schreiben vom 11.07.2023               
 
STELLUNGNAHME: 

 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG: 
Der Hinweis auf die Rohölpiplines der Rotterdam-Rijn Pijn Maatschappij wird zur Kenntnis 
genommen. Ein Ausgleich außerhalb des Plangebietes ist nicht vorgesehen, daher besteht 
keine Betroffenheit. 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander - somit berücksichtigt. 
 


